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Deutsche Steuererklärungen für Auslandsrentner 

Rentner, die in Thailand oder überhaupt im Ausland ansässig sind, unterliegen grundsätzlich mit ihren Renteneinkünften der deutschen Besteuerung an der Quelle.

Seit letztem Jahr fordert das deutsche Finanzamt Steuererklärungen an, beginnend ab 2005. Für den Fall, dass die betreffenden Doppelbesteuerungs-abkommen das Besteuerungsrecht zu Gunsten von Deutschland auslegen, können die deutschen Rentner mit einem Schreiben des FINANZAMTES NEUBRANDENBURG rechnen. Im Hinblick darauf, dass die Finanzbehörden in Besitz sämtlicher steuerrelevanter Daten sind, können sie zeitnah die Korrektheit der von den Steuerpflichtigen abgegebenen Steuererklärungen kontrollieren. Wenn Sie kürzlich vom Finanzamt in Neubrandenburg oder einem anderen deutschen Finanzamt kontaktiert wurden, können Sie gerne Ihre Anfrage mir zukommen lassen.

Ich werde Ihnen umgehend antworten und Sie in dieser Angelegenheit beraten. Der anfänglich benötigte Frag ebogen  kann hier herunter geladen werden:

auch als Textdatei auszufuellen:

Darüber hinaus kann ich Ihnen die notwendigen Einkommensteuererklärungen erstellen (bitte siehe unter dem Menu eConsulting ).
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Artikel (Herunterladen) 

Vortrag im Begegnungszentrum Pattaya, hier: 

Deutsche Erbschaftsteuer, Klicken Sie hier:

Präsentation beim Deutschen Expat Club, Pattaya
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